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Artikel III-212 (ex-Artikel 24)

(1) ...

(2) ...

(3) Sind mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen Abkommen

auszuhandeln, so finden die einschlägigen Bestimmungen des [Artikels III-222 (ex-33)] dieses

Titels Anwendung. Die Kommission legt dem Parlament und dem Rat Empfehlungen vor; dieser

der Rat ermächtigt nach Zustimmung des Europäischen Parlaments die Kommission zur

Aufnahme der erforderlichen Verhandlungen. Es ist Sache des Rates und der Kommission, dafür zu

sorgen, dass die ausgehandelten Abkommen mit der internen Politik und den internen Vorschriften

der Union vereinbar sind.

Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung

vom Rat bestellten Sonderausschuss nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat nach

Zustimmung des Europäischen Parlaments erteilen kann. Die Kommission erstattet dem

Sonderausschuss sowie dem Europäischen Parlament regelmäßig Bericht über den Stand der

Verhandlungen.

(4) In Bezug auf die Aushandlung und den Abschluss eines Abkommens im Bereich des

Dienstleistungsverkehrs, der mit einer Entsendung von Personen verbunden ist, und

Handelsaspekte des geistigen Eigentums berührt, beschließt der Rat einstimmig, wenn das

Abkommen Bestimmungen enthält, die für die Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit

erfordern. Für die Verhandlung und den Abschluss von Abkommen im Bereich des Handels mit

kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich Bildung sowie in

den Bereichen Soziales und Gesundheitswesen beschließt der Rat einstimmig. Zur Aushandlung



solcher Abkommen ist zudem die einvernehmliche Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich.

Die so ausgehandelten Abkommen werden gemeinsam von der Union und den Mitgliedstaaten

geschlossen.

(5) ...

Explanation (if any) :
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